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Somit annn das Incommodum unNnseres Pfarrers auf ıne doppeltegangbare Art behoben werden; darum ist seine PraxIıs, das heilige Jut

In wel eirennten Sumptionen nehmen, uner1a sub levi. Eine
diesbezügliche Anirage be1l der Rıtenkongregation wurde bestimmt die
lakonische Antwort eintragen: : Serventur rubricae!

Kopstal (Luxemburg) Dr. aul ayser.
Sonntagsheiligung. Eıne junge Tau aht ONN- un: Feler-

en den n Nachmittag, auch abends nOch. Sie fragt 1U ihren
deelisorger, ob diese Sonntagsarbeit für sıe erlaubt sel, und gıbt fol-
gende Gründe . die s1e ZULX Arbeit bewegen: ‚„ Wir sıind Jung verhe!l-
T  el, sınd AL In un haben viele Schulden. Sowohl meın Mannn w1ıe auch
ich gehen jeden lag ın die Arbeit. Ich nahe auch SONSs jeden enolft b1ıs In die spate acC. hıneln, den Verdienst steigern. Die
Sonntagsmesse besuche ich regelmäßig. ‘

Eıiıne Dıspens VO.  S Seite des zuständigen Pfarrers oOder ÖOÖrdinarıus
ist nach dem kanonischen Rechte nıcht vorgesehen, da 1m bezüg-liıchen Can.,. 1245, 1! heißt .1n casıbus singularibus ‘ Iso wurde ıne
solche Dispensvollmacht N1C. Geltung bekommen, da iıch N1C.
einen einzelnen Fall der einzelne Male der Sonntagsarbeit han-
delt och anders stie. die Sache, venn INa  — die Verhältnisse In
Rechnung zıeht, in denen ıch dıe Frau befindet. Diese ınd oben
angegeben, und Draucht 1Ur hınzugefügt werden, daß dıe Frau
sıcher glaubwürdig un: uch gewlssenhaft ist Sonst würde sS1e  S wohlnıcht anfragen und wuürde N1C. gewissenhaft den Sonntag durch
dıe heılige Messe halten. Demgemäß findet wohl AÄAne Zweifel für sıe
die Ausnahme DO  i der Enthaltung DO  f knechtlichen Arbeiten Anwen-dung, die ausgesprochen ist mıt dem bekannten Satz „HKatione €S-
ıtatis PTropriae EXCUSANTIUr 9 qul alias SUOSQUE susftentare
NO  b possunt‘ AAa cf Noldin-Schmitt, INOT., 1L, edıt. 1 , pas DDNr. 272) Daß die beıden Jung Verheirateten ar sınd un ZU ort-kommen jede Arbeitsmöglichkeit benuützen mussen, durch ihreSchuldenlast nıcht In ıne harte Bedrängnis kommen, besagt deroben geschilderte Tatbestand. Dabei wollen WIT qauf ıne eventuellhier mögliıche Frage das Wesen der „OPCTQ servilia ‘ nıcht weıtereingehen. Es wurde selınerzeit ın dieser Zeitschrift ausführlich dar-über  A geschrıeben (75 Jahrg., 922, »S 652 {f.) Ebenso erscheintüberflüssig, darüber dıskutieren, ob nıcht das Axiom: „Lex dubıa
NO  } obligat  DA In uUuNnserem Falle angewandt werden könnte.

Schwaz (Tirol) Dr Pax Leitner.

Mittellungen
Die Sorge 1 die Festigkeit des Ehebandes. In der angesehenenromischen Zeıtschrift „Apollinaris’, herausgegeben VO päpstlichenHochschulinstitut Apollinare, 1939, 348—399, veröffentlicht eınungenannter 95  U: scriptor ‘zierten Eheband, worin bren

eın Zwiegespräch mit dem personifi-nende Fragen des kanonischen Ehe-
PrOoOzZeSsSses besprochen un entsprechende Vorschläge gemacht werden.Die Frage ist insofern hoch aktuell eworden, als In den etztenJahrzehnten, besonders seit der Herrschaft des Godex, die ahl derkanonischen Eheprozesse
Hatte INa  e 1908 Jährlich höchst

ıIn bedenklicher Weise zugenommen hat
CINSs Eheprozesse bei Ehe-gerichten der katholischen Kirche, ist gegenwärtig die j&tih;liche


